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Regeste

Regeste Art. 34 des Reglements für die eidgenössischen Medizinalprüfungen vom 22.
Dezember 1964 (MedPR); Ausschluss vom Pharmaziestudium wegen dreimaligen
Nichtbestehens des ersten ärztlichen Propädeutikums. Rechtmässigkeit von Art. 34 MedPR.
Die Bestimmung hält vor Art. 4 BV nicht stand.

Regeste Art. 34 du Règlement des examens fédéraux pour les professions médicales du 22
décembre 1964 (REMéd); exclusion des études de pharmacie à cause du troisième échec au
premier propédeutique de médecine. Conformité au droit de l'art. 34 REMéd. Cette
disposition est incompatible avec l'art. 4 Cst.

Regesto Art. 34 del regolamento degli esami federali per le arti sanitarie, del 22 dicembre
1964 (RESan); esclusione dagli studi di farmacia per non aver superato per la terza volta il
primo esame propedeutico di medicina. Conformità al diritto dell'art. 34 RESan. Tale
disposizione è incompatibile con l'art. 4 Cost.

Erwägungen

E. 5
Das MedPR ist eine unselbständige Rechtsverordnung des Bundesrates, welche das
Bundesgericht grundsätzlich auf ihre Rechtmässigkeit überprüfen kann. Es bleibt daher zu
prüfen, ob Art. 34 MedPR als formell vom Bundesrat erlassene Norm mit sachlichen
Gründen vertretbar ist und vor Art. 4 BV standhält. a) Das mehrmalige Nichtbestehen einer
Prüfung kann dann kraft ausdrücklicher Regelung dazu führen, dass der durchgefallene
Kandidat nicht nur zur gleichen, sondern auch zu einer andern gleichartigen Prüfung nicht
mehr zugelassen wird, wenn diese andere Prüfung nicht nur im Schwierigkeitsgrad, sondern
auch in stofflicher und methodischer Hinsicht so ähnlich ist, dass der eingetretene
Misserfolg bei der einen Prüfung den überzeugenden Schluss zulässt, der Kandidat sei mit
Sicherheit auch für die andere Fachrichtung nicht geeignet. Bestehen hingegen zwischen
den beiden Prüfungen und zwischen den Berufen, BGE 104 Ib 297 S. 299 zu denen sie den
Zugang öffnen, erhebliche Unterschiede, so dass Prüfungsmisserfolge in der einen
Fachrichtung die Eignung zum Weiterstudium in der andern Fachrichtung nicht
ausschliessen, so erscheint es als sachlich nicht vertretbar, dass das mehrfache Versagen bei
der einen Prüfung die spätere Zulassung zur andern Prüfung zwingend verhindert.
Prestigeüberlegungen der einen Berufsgruppe, welche den nachträglichen Wechsel von
Kandidaten, die zuerst erfolglos das andere Studium in Angriff nahmen, verhindern will,
vermögen eine solche, durch den Gegenstand der beiden Prüfungen nicht gerechtfertigte
Ausschlusswirkung des Misserfolgs in einer Fachrichtung auf die andere nicht zu
begründen. b) In bezug auf die konkrete Problemstellung wird von den zuständigen
Verwaltungsinstanzen nicht behauptet, dreimaliger Misserfolg beim medizinischen



Propädeutikum beweise auch die Nichteignung für das Pharmaziestudium und die
Zulassung zur Chemieprüfung für Pharmazeuten sei aus diesem Grunde von vornherein
zwecklos. Die beiden in Frage stehenden Prüfungen unterscheiden sich offenbar recht
erheblich. Wie sich aus den Akten ergibt, ist es keineswegs ausgeschlossen, sondern
durchaus möglich, dass ein Kandidat, der beim medizinischen Propädeutikum dreimal
durchgefallen ist, die naturwissenschaftliche Prüfung für Pharmazeuten besteht. Art. 34
MedPR will und kann einen Wechsel vom Medizinstudium zur Pharmazie auch gar nicht
verhindern. Diese Vorschrift hat im Grunde lediglich zur Folge, dass ein Kandidat
gezwungen wird, sich bereits nach dem zweiten Misserfolg zu entscheiden, ob er zum
pharmazeutischen Studium wechseln oder von der Möglichkeit eines dritten Versuches
beim medizinischen Propädeutikum Gebrauch machen will. Entscheidet er sich für den
dritten Versuch und misslingt ihm dieser, so verliert er damit gemäss Art. 34 MedPR auch
die Möglichkeit, das Pharmaziestudium zu ergreifen. Art. 34 MedPR verhindert also nicht
etwa den Übertritt durchgefallener Medizinstudenten zur Pharmazie, sondern hat lediglich
zur Folge, dass der vorsichtige Kandidat schon nach dem zweiten Misserfolg im
Mediziner-Examen sich zum Wechseln entschliessen muss und dass derjenige, der ohne
Erfolg einen dritten Versuch wagt, die Möglichkeit eines Übertrittes zur Pharmazie
endgültig verliert. Nachdem offenbar das wiederholte Nichtbestehen der ärztlichen
Vorprüfung nicht auch einen Beweis des Fehlens der BGE 104 Ib 297 S. 300 Eignung für
das Pharmaziestudium darstellt, fehlt eine haltbare Motivation für die Regelung des Art. 34
MedPR. Es ist unverhältnismässig und entbehrt der sachlichen Begründung, dem
Kandidaten, der ohne Erfolg einen dritten Versuch wagt, wegen dieses Misserfolgs im
dritten Versuch der ärztlichen Vorprüfung auch vom Pharmaziestudium auszuschliessen,
das ihm nach zwei Misserfolgen bei der gleichen Prüfung noch ohne weiteres offen
gestanden wäre. Es ist nicht erkennbar, warum derjenige, der das Risiko eines dritten
Versuches eingeht, im Falle eines Misserfolgs diese schwerwiegende Sanktion in Kauf
nehmen soll. Wenn schon drei Versuche zulässig sind, dann besteht kein Anlass, jene
Kandidaten, die allenfalls zur Pharmazie wechseln möchten, vom dritten Versuch
abzuhalten und sie zum Wechseln der Fachrichtung nach zwei missglückten Versuchen zu
veranlassen. Fehlt somit dem Art. 34 MedPR eine haltbare sachliche Begründung, so ist
dieser Verordnungsvorschrift die Anwendung zu versagen und die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist gutzuheissen.
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